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Bebauungsplan "Steinenberg Mitte - 3. Änderung"

Textliche Festsetzungen, Begründung zum Bebauungsplan

1 Textliche Festsetzungen

In Ergänzung zur Planzeichnung werden folgende Festsetzungen getroffen.

11 Planungsrechtliche Festsetzungen

1.11 Art der baulichen Nutzung gemäß 89 Abs.1 Nr.1 BauGB

Das Baugebiet wird als Allgemeines Wohngebiet gemäß 89 Abs.1 Nr.1 BauGB i.V.m. 84

BauNVO festgesetzt. Die nach $4 BauNVO zulässigen Nutzungen werden wie folgt be-

schränkt.

Gemäß 84 Abs.2 BauNVO zulässig sind:

e Wohngebäude,

» die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften

sowie nicht störende Handwerksbetriebe,

« Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Gemäß 84 Abs.3 BauNVO ausnahmsweise zulässig sind:

« Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

« Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe.

Gemäß $1 Abs. 5 und 6 BauNVO nichtzulässig sind:

«e Anlagenfür Verwaltungen,

« Gartenbaubetriebe,

« Tankstellen.

Die Zulässigkeit von Ferienwohnungen gemäß 813a BauNVO wird nicht eingeschränkt.

Gemäß 813 BauNVO sind für die Berufsausübungfreiberuflich Tätiger und solcher Gewerbe-

treibender, die ihren Beruf in ähnlicher Art ausüben, im allgemeinen Wohngebiet Räume zu-

lässig.

Die nach $4 Abs.3 BauNVO zulässigen Ausnahmensind nicht Bestandteil des Bebauungspla-

nes und somit gemäß 81 Abs.6 BauNVO nicht zulässig.

1.1.2 Maß der baulichen Nutzung gemäß $9 Abs.1 Nr.1 BauGB

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind auf die Maße wie folgt beschränkt.
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1.1.3 Bauweise gemäß 89 Abs.1 Nr.2 BauGB

Im Baugebiet sind Einzelhäuser und Doppelhäuser gemäß 822 Abs. 2 BauNVO zulässig.

1.1.4 Überbaubare Grundstücksflächen gemäß 89 Abs.1 Nr.2 und 3 BauGB

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im Bebauungsplan durch Baugrenzen ausgewie-

sen.

1.1.5 Nebenanlagen,Stellplätze und Garagen gemäß 89 Abs.1 Nr.4 BauGB

im Baugebiet sind auch untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen nach 814 BauNVO

sowie Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen

nach $14 BauNVO zulässig, sofern sie dem Nutzungszweckder in dem Baugebiet gelegenen

Grundstücke oder des Baugebietes selbst dienen und seiner Eigenart nicht widersprechen.

Nebenanlagen und Einrichtungen nach $14 BauNVO sowie Anlagen zur Nutzung solarer

Strahlungsenergie und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagenim Sinne des $14 BauNVO sind nach

823 Abs. 5 BauNVO auch auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

Die der Versorgung des Gebietes dienenden Nebenanlagen nach 814 Abs.2 BauNVO (Elekt-

rizität, Gas, Wärme, Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser dienende Nebenanlagen) sind

als Ausnahme auch dann zulässig, wenn keine besonderen Flächenfestgesetzt sind. Dies gilt

auch für fernmeldetechnische Anlagen sowie für Anlagen für erneuerbare Energien, soweit

nicht $14 Abs. Satz 1 BauNVO Anwendung findet.

Garagen, Carports und überdachte Stellplätze sind auch auf den nicht überbaubaren Grund-

stücksflächen zulässig.

1.1.6 Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

gemäß $9 Abs.1 Nr.11 BauGB

Als öffentliche Verkehrsfläche wird die „Albert-Schweitzer-Straße"festgesetzt.
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1.1.7 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von

Boden, Natur und Landschaft, Flächen für das Anpflanzen von Bäumen,

Sträuchern oder sonstigen Bepflanzungen, Flächen mit Bindungen für Be-

pflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonsti-

gen Bepflanzungen sowie von Gewässern gemäß $1(a) BauGBi.V.m. $9

Abs.1 Nr.20, $9 Abs.1 Nr.25 a und b i.V.m. 59 Abs.1(a) BauGB

Gestaltung der nicht überbauten Grundstücksflächen.

Die Gestaltung der privaten nicht überbauten Grundstücksflächenist als Natur- und Land-

schaftsgärten zu erfolgen. Die Gestaltung der nicht überbauten Grundstücksflächen ist wie

folgt vorzunehmen: Die privaten Grundstücksflächen sind als Nutzgärten, Naturgärten oder

landschaftsgärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Vorgärten sind zu begrünen, so-

fern sie nicht als Zufahrt oder Zuwegung benötigt werden. Zur Gestaltung der Grünanlagen im

Vorgarten und Gartenbereich sind überwiegend heimische l.aubgehölze entsprechend der Ar-

tenliste im Anhang zu verwenden. Jedes Hausgrundstück soll im Vorgartenbereich sowie im

rückwärtigen Garten mit jeweils mindestens einem hochstämmigen Obstbaum oder einem mit-

telkronigen Laubbaum bepflanzt werden, der dauerhaft zu erhalten und im Falle des Abster-

bens durch eine gleichwertige Nachpflanzung zu ersetzenist.

Gemäß $10 Abs. 4 LBauO Rheinland-Pfalz sollen nicht überbaute Flächen bebauter Grund-

stücke begrünt werden, soweit sie nicht für eine zulässige Nutzung benötigt werden. Befesti-

gungen, die die Wasserdurchlässigkeit des Bodens wesentlich beschränken,sind nur zulässig,

soweit ihre Zweckbestimmung dies erfordert. Zur Befestigung von Zufahrten, Stellplätzen und

Hofflächen sind nur versickerungsfähige Materialien (z.B. offenfugiges Pflaster, Rasengitter-

steine, wassergebundene Decken, Schotterrasen etc.) zulässig,

1.1.8 Höhe der baulichen Anlage gemäß $9 Abs.3 BauGB

Die Höhe der baulichen Anlagen wird durch die Festlegung der maximalen Anzahl der Vollge-

schosse geregelt.

Zusätzlich wird eine maximale Gebäudehöhe festgesetzt.

Als unterer Bezugspunktfür die Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen wird die Höhen-

lage in m über NN der ausgebauten Straßenverkehrsfläche (OK Straßenausbau in Straßen-

mitte} der Paul-Ehrlich-Straße in Grundstücksmitte festgesetzt.

Grundlageist hierzu die topographische Vermessung.

Die maximale Gebäudehöhe wird definiert als das senkrecht an der talseitigen Außenwand

gemessene Maß zwischen dem unteren Bezugspunkt und der Oberkante des Gebäudes

(Firstpunkt bei geneigten Dächern, bei Flachdächern inklusive Attika). Das Maß ist an dertal-

seitigen Außenwand in Gebäudemitte zu nehmen.

Die maximale Gebäudehöhe wird auf 15,80 m festgesetzt.

Folgende Zuordnungen werden in Ergänzung zur Planzeichnung getroffen:
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1.2 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften

1.2.1 Dachgestaltung

Hinsichtlich der Dachgestaltung und Dachneigung werden für Haupt- und Nebengebäude

keine Einschränkungengetroffen.
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2 Regelungen nach Landesgesetzen (Übernahme von auf Lan-

desrecht beruhendenFestsetzungenin den Bebauungsplan

gemäß 8 9 Abs. 4 BauGB)

2.1 Kulturdenkmäler

Funde müssen gemäß 817 DschPflG unverzüglich gemeldet werden. Im Planungsgebiet sind

fossilführende Schichten und Fossilfundstellen bekannt. Daherist der Beginn etwaiger Erdar-

beiten rechtzeitig der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie Erdge-

schichte, Niederberger Höhe 1, 56077 Koblenz, Tel.: 0261-6675-3032, Fax: 0261-6675-3010

anzuzeigen, damit möglichst schon während derErdarbeiten die geologischen und paläonto-

logischen Befunde und Funde fachgerecht dokumentiert bzw. geborgen werden können.

2.2 Einfriedungenentlang landwirtschaftlich genutzter Grundstücke

Gemäß $42 Nachbarrechtsgesetz für Rheinland-Pfalz müssen Einfriedungen von der Grenze

eines landwirtschaftlich genutzten Grundstückes, das außerhalb eines im Zusammenhang be-

bauten Ortsteiles liegt und nicht in einem Bebauungsplanals Bauland zugewiesenist, auf Ver-

langen des Nachbarn 0,5 m zurückgesetzt werden. Einfriedungen müssen von der Grenze

eines Wirtschaftsweges 0,5 m zurückgesetzt werden.

Eigentümer und Nutzungsberechtigte eines Grundstückes haben mit Bäumen und Sträuchern

von den Nachbargrundstücken - vorbehaltlich des $ 48 Nachbarrechtsgesetz - die in $$ 44

und 45 Nachbarrechtsgesetz aufgeführten Abstände einzuhalten.
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3 Hinweise

31 Gehölzrodungen

Erforderliche Gehölzrodungen sind — insbesondere aus Gründen des Vogelschutzes — aus-

schließlich zwischen dem 01. Oktober und 28. Februar durchzuführen.

3.2 Geeignete Verwendung der Mutterbodenmassen

Gemäß 8202 BauGBist "der Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher

Anlagen sowie bei wesentlichen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehobenwird, in nutz-

barem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen." Überschüs-

siges Bodenmaterial ist abzutransportieren und ordnungsgemäß zwischenzulagern. Bei der

Lagerung der Mutterbodenmassensind die Anforderungen der DIN 18915 zu beachten. Nach

Beendigung der Arbeiten ist der Boden einer Tiefenlockerung zu unterziehen.

Der Oberbodenist sorgsam zu behandeln. Er darf nicht mit dem Unterboden vermischt werden

und ist einer nutzbringenden Wiederverwendung zuzuführen. Bei nicht sofortiger Wiederver-

wendung ist er fachgerecht in 1,5 m hohen Mieten zwischen zu lagern und mit einer Ansaat

zu begrünen.

Anfallende Bodenüberschussmassen sind ordnungsgemäß zu entsorgen. Hierfür ist eine öf-

fentlich-rechtliche Zulassung erforderlich, sofern die Massen nicht auf eine abfallrechtlich zu-

gelassene Deponie verbracht werden. Keinesfalls dürfen Bodenüberschussmassen im 10-m-

Bereich bzw. 40-m-Bereich oder im Überschwemmungsbereich eines Gewässers gelagert

oder abgelagert werden,

Grundstückseigentümer sind gemäß $7 BBodSchG verpflichtet, Vorsorge gegen schädliche

Bodenveränderungen zu treffen. Schädliche Bodenveränderungen können auch nach 82

LBodSchG Erosionsschäden sein, welche die obere Bodenschichtin ihrer Funktion beein-

trächtigen,

Unvermeidbare Verdichtungen des Bodens durch den Baustellenbetrieb sind durch Locke-

rungsmaßnahmen nach Abschluss der Bauarbeiten auszugleichen.

3.3 Ingenieurgeologie

Boden

Bei allen Bodenarbeiten, auch bei Bau- und Unterhaltungs- und ggf. Ausgleichsmaßnahmen,

sind die Vorgaben nach 8202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 und 19731 sowie die For-

derungen des Bodenschutzes (BBodschG und BBodschV) zu beachten.

Hydrogeologie

Ist die Versickerung anfallenden, nicht schädlich verunreinigten Niederschlagswassers ge-

plant, so sollte die Versickerungsmöglichkeit mittels geeigneter Methoden untersucht werden.

Die Versickerung soll vorzugsweise über die belebte Bodenzoneerfolgen.
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Ingenieurgeologie

Die Anforderungen der DIN 1054, DIN 4020 und DIN 4124 an den Baugrund sind zu beachten.

3.4 Begrünung im Bereich der Versorgungsanlagen und-leitungen

Bei einer Begrünung im Bereich von Versorgungsanlagen und -leitungen sind die Hinweise

des DVGW-Arbeitsblattes GW 125 - Baumanpflanzungen im Bereich von unterirdischen Ver-

sorgungsanlagen - zu beachten. Gemäß dem Regelwerk Abwasser- Abfall, Hinweise H 162

sind Kanalleitungen beidseits 2,50 m von Anpflanzungenfreizuhalten, ohne dass Schutzmaß-

nahmenerforderlich werden. Sollte dieser Sicherheitsabstand im Einzelfall unterschritten wer-

den, sind Schutzmaßnahmenerforderlich, um die Gehölzwurzeln von den Versorgungsanla-

gen fern zu halten.

3.5 Brandschutz

Bei Gebäude, die ganz oder in Teilen mehr als 50 Meter von deröffentlichen Verkehrsfläche

entfernt liegen, müssen Zufahrten analog der technischen Baubestimmungenverlangt werden.

Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungswege der Feuerwehrführt und bei denen

die Oberkante der Brüstung notwendiger Fenster oder sonstiger zum Anleitern bestimmter

Stellen mehr als 8 Meter über Geländeniveau liegen, dürfen nur errichtet werden, wenn die

erforderlichen Rettungswege von der Feuerwehr vorgehalten werden.

3.6 Radonbelastung,Altbergbau, Baugrund

Hinsichtlich der Radonbelastung liegt das Plangebiet innerhalb einer Zone mit erhöhtem bis

lokal hohem Radonpotential.

Entsprechend der Informationsbroschüre des Ministeriums für Umwelt und Forsten Rheinland-

Pfalz, Mainz ist besonders der „Transportweg“ von Radon über das Kellergeschoss sowie die

Aufenthaltsdauer entscheidend. Für einen Neubau empfehlen sich auch bei niedrigen Radon-

konzentrationen in der Bodenluft die folgenden einfachen vorbeugenden Maßnahmen, die

schonjetzt dem Stand der Technik bei Neubauvorhaben entsprechen:

« Die Bodenplatte sollte aus konstruktiv bewehrtem Beton mit einer Mindeststärke von 15

cm bestehen.

« Die Kellerwändesollten mit einer fachgerechten Bauwerksabdichtung nach DIN 18 195-4

gegen angreifende Bodenfeuchte geschützt werden. Das Dichtmaterlal sollte radondicht

sein und so elastisch, dass es auch kleine entstehende Risse überbrücken kann.

«e Durchdringungen der erdberührten Kellerwändedurch Leitungen oder Rohre sind sorgfäl-

tig und dauerhaft gegen Radon abzudichten. Wenndie Kellerwände außen mit einem nicht

bindigem Material wie beispielweise Kies oder Splitt hinterfüllt werden, kann das Radon

schondort an die Oberfläche treten und dringt nicht in den Keller ein. Voraussetzung dafür

ist aber, dass die Oberfläche dieser Drainage nicht versiegelt wird.

Dem Bauherrnist zur Information die Broschüre "Experten geben Tipps zum Umgang mit Ra-

don" des Ministeriums für Umwelt und Forsten zur Verfügung zu stellen.
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Es wird darauf hingewiesen, dass sich circa 500 m südwestlich des Plangebietes die stillge-

legte Grube "Medicus" befindet. (Abbau von Steinkohle und Alaun). Bei der Aufbereitung der

Rohstoffe fielen oftmals stark metallhaltige Aufbereitungsrückständean, die in der Regelorts-

nah ungesichert abgelagert wurden. Die Überprüfung der Anforderungen an die gesunden

Wohn- und Arbeitsverhältnisse durch umweltgeologische Untersuchungenwird empfohlen.

im Bereich des Planungsgeländessind insbesondere die Ton- und Schluffsteine für ihre Rut-

schungs- und Wasserempfindlichkeit bekannt. Aufgrund der genannten Gegebenheiten emp-

fehlen wir dringend die Erstellung eines Baugrundgutachtens einschließlich der Prüfung der

Hangstabilität.

Die einschlägigen DIN-Normen, wie z.B. DIN 1054 und DIN 4020 und DIN EN 1997-1 und -2,

sind zu beachten,

3.7 Telekommunikationslinien und -einrichtungen

In allen Straßen bzw. Gehwegensind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungs-

zone in einer Breite von ca. 0,3 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der

Telekom vorzusehen.

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungenist das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdi-

sche Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrs-

wesen, Ausgabe 1989 zu beachten. Wirbitten sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzun-

gen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien der Telekom

nicht behindert werden.

3.8 Hinweis zur Glasfaseranbindung

Die Baugrundstücke werdenbei der Erschließung des Baugebietes, mit ca. 1,5 m langen Tech-

nikrohren erschlossen, die später bis zu den Neubauten verlängert werden. Hierüber besteht

die Möglichkeit einer späteren Glasfaseranbindung. Die auf dem Grundstück befindlichen

Technikrohre sind unentgeltlich zu dulden. Überprüfungen und Arbeiten an den Rohren wer-

den dem Netzbetreiber oder von ihm beauftragten Unternehmenjederzeit gestattet. Mit Bau-

arbeiten im Näherungsbereich der Technikrohre darf erst nach Abstimmung mit dem Netzbe-

treiber begonnen werden(planauskunft-rnhn@westnetz.de).
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